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RS OGH 1958/2/5 1Ob75/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1958

Norm

ABGB §897

Rechtssatz

Ein Vertrag, dessen Gültigkeit von einer aufschiebenden Bedingung abhängig gemacht ist, ist gültig, wenn diese

Bedingung im Zeitpunkt ihrer Setzung bereits eingetreten ist. Eine derartige Bedingung ist zwar über5üssig, kann aber

der Gültigkeit des Vertrages nicht schaden.
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